
 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT:  BKA, Thaerstraße 11, 65193 Wiesbaden 
ÜBERWEISUNGSEMPFÄNGER:  Bundeskasse Trier 

    BANKVERBINDUNG:  Deutsche Bundesbank  
Filiale Saarbrücken (BBk Saarbrücken) 
BLZ 590 000 00    Kto-Nr. 590 010 20 

Das Kriminalistische Institut des Bundeskriminalamts ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 (TÜV Nord CERT, Zertifikat-Registrier-Nr. 44 100 081125) 

 

 

 

 

 
POSTANSCHRIFT   Bundeskriminalamt �  65173 Wiesbaden      

  HAUSANSCHRIFT  Thaerstraße 11, 65193 Wiesbaden 
  POSTANSCHRIFT  65173 Wiesbaden 
       
  TEL  +49(0)611 55-0 
  FAX  +49(0)611 55- 45641 
  BEARBEITET VON  IFG-Sachbearbeitung 
  E-MAIL  mail@bka.bund.de 
  AZ  DS-Recht-IFG/14/ Meister (I) 

Per E-Mail 
 
Andre Meister 
 
█████████████████████████ 

  DATUM  22.04.2014 
ii   i

     

   

 

BETREFF  Ihr Antrag auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
hier: "Gefährdungslagebild Politisch motivierte Kriminalität" 

   
BEZUG  Ihre E-Mail vom 17.04.2014 über www.fragdenstaat.de  

 
   

ANLAGEN  Keine 

 

 
Sehr geehrter Herr Meister,  

 

hiermit bestätigt das Bundeskriminalamt (BKA) den Eingang Ihres o. g. Antrages auf Informationszu-

gang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) über www.fragdenstaat.de vom 17.04.2014. 

 

Das BKA bemüht sich, Anfragen nach dem IFG grundsätzlich schnellstmöglich zu beantworten. 

In der Regel erfolgt dies entsprechend der gesetzlichen Vorgabe innerhalb eines Monats ab An-

tragseingang. In Ausnahmefällen kann die Bearbeitung auch länger dauern, z. B. wenn umfangreiches 

und/oder sensibles Material gesichtet und bewertet werden muss oder Dritte beteiligt werden müssen, 

deren persönliche Daten betroffen sind. Sollte die Bearbeitung in Ihrem Fall länger in Anspruch neh-

men, werden wir Sie darüber mittels Zwischennachricht informieren.  

 

Das  BKA  möchte  bereits  an  dieser  Stelle  darauf  hinweisen,  dass  sich  der  Informationsanspruch 

nach § 1 Abs. 1 IFG gemäß § 2 Nr. 1 IFG nur auf tatsächliche im BKA vorhandene Informationen, 

z. B. aus eigenem Bedürfnis erstellte „Aufzeichnungen, unabhängig von der Art der Speicherung“, 

erstreckt. Eine Informationsbeschaffungs- oder Erstellungspflicht ist hingegen nicht gegeben. Sind 






